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59. dem Generalsekretär eindringlich nahezulegen, die Stärkung der Interinstitutionellen 
Koordinierungsgruppe zur Bekämpfung des Menschenhandels unter der Koordinierung des 
Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung voranzutreiben, 
um die allgemeine Organisation und Kohärenz der Maßnahmen des Systems der Vereinten 
Nationen gegen den Menschenhandel zu gewährleisten; 

60.  den Generalsekretär zu ersuchen, mit Vorrang die Kapazität des Büros der Vereinten 
Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung dafür zu stärken, Informationen zu 
erheben und ab 2012 zweijährlich auf ausgewogene, zuverlässige und umfassende Weise 
und in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten über Muster und Ströme des Men-
schenhandels auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene Bericht zu erstatten und 
aus verschiedenen Initiativen und Mechanismen abgeleitete bewährte Praktiken und Er-
kenntnisse auszutauschen; 
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 2. legt der internationalen Gemeinschaft, insbesondere den Geberländern, den in-
ternationalen Finanzinstitutionen und den zuständigen internationalen Organisationen, so-
wie dem Privatsektor und der Zivilgesellschaft eindringlich nahe, der Regierung Pakistans 
bei ihren Anstrengungen zur Begrenzung der nachteiligen Auswirkungen der Über-
schwemmungen und zur Deckung des mittel- und langfristigen Rehabilitations- und Wie-
deraufbaubedarfs volle Unterstützung und Hilfe zu gewähren; 

 3. ersucht den Generalsekretär und die Einrichtungen des Systems der Vereinten 




